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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und usteri
Mitgliedern der gesezgebcnden Räthe der helvetischen Republik.

II. III. Luzern/ 3. November 1798.

^ ^ ^ ' '

Gesezgebnng.
Senat, 20. Oktober.

(Beschluß.)
Muret hat das Wort nur begehrt, um über eine

Behauptung Lüthi's v. Sol. einige Bemerkungen zu
machen; er findet, es würde den Grundsätzen der
Gleichheit durchaus zuwider lauffcn wenn die Schul-
und Armenfonds allgemein nicht als Eigenthum der
Gemeindbürger angesehen und zu Handen des Staats
gezogen werden sollten. Ohne Zweifel wird die Na-
tion künstig Armen- und Schulanstalten übernehmen,
aber die bisdahin zu diesem Behuf bestimmten Fonds
sind nicht ohne Einschränkung Staatsgut; es giebt
reiche Hospitäler, die «us zusammengelegtem Gut der
Türger errichtet wurden und die zehnmal mehr besitzen
als sie für ihre Bedürfnisse wirklich verwandten und
bedurften, die also geheiligtes Eigenthum ihrer
Besitzer bleiben müssen; warum will man hier jene
Einheit bis anfs äusserste geltend machen, von der
maii hingegen wann es run Feodalrechte zu thuu ist,
nichts hören will; warum will man zweierlei Maaß
und Gewicht in einerlei Sache anwende» und den nein-
lichen Theil der Republik mit gedoppelten Ruthen
schlagen?

F u ch s ist ganz anderer Meinung als seine Vor-
ganger; er findet den Beschluß sehr annehmlich und
den Grundsätzen der Constitution angemessen; er ist
auf das Gesez gegründet, weiches den Gemeinden
Schuz für das Eigenthum ihrer Gemeindguter zusi-
chert. Die meisten Gcmeindgüter sind Armengut; wäre
es nun billig -md gerecht, daß die Gemeinden, die
durch Sparsamkeit und Sorgfalt solche Fonds gcsam-
melt haben, mit jenen theilten, die ihren Vorschuß all-
jährlich in Schemhauscrn und auf ähnliche Weise
durö, brach ten. Er will den Beschluß annehmen.

Cran er kann dem V. Muret, dem er so-rst in
Sachen der Feodalrechte sehr beistimmt, diesmal sei-
neu Beifall nicht schenken. Wenn man dort die Ein-'
heit verlest, so folgt daraus nicht, daß sie hier eben-
falls verlest werden soll; wenn man diese Gemeind-
und Armengütcr bestehen ließe, so würde daraus ein
îederalismus von Corporationen entstehen. Er will

die Verwerssung des Beschlusses rnoliviren, dadurch
daß die Armenanstalken in die Hände der Nation kom-
men sollen, und weil der Senat eine genaue Bestim-
mung dessen, was eigentlich Gemcindeigenthum sey,
wünsche.

Muret versichert, daß Crauer seine Meinung
ganz und gar nicht verstanden habe.

Lang spricht gegen Fuchs; die Resolution sey

gänzlich der Constitution zuwider; das verhältnismäßig
beträchtliche Gemenidgut von Rapperschwyl werde sich

am Là' wohl gefallen lassen müssen, in den Ratio-
ualschaz zu wandern.

Augnstini rühmt die Conftquenz der Meinungen
bei Lüthi von Sol., die hingegen Muret dießmal ganz
ans der Acht gelassen hat. Aus den nemlichen Grün-
den, aus denen Muret das Eigenthum von Armen-
und Spitalfonds anspreche, habe man vergeblich jenes
der Klsstergüter vertheidigt.

Der Beschluß wird einmüthig verivsrffen.
Vier Beschlüsse werden zum ersten mal verlesen,

deren wir in der Sitzung vom 26, wo sie behandelt
wurden, erwähnen werden.

Eine Petition eines geschädigten Patrioten wird,
da das Gesez über diesen Gegenstand schon gegeben
ist, ungeiesen auf das Bureau gelegt.

Zäslin zeigt im Namen der Commission über
den Weinschenk- und Wirthsrechtbeschluß an, daß
derselbe wegen fehlerhafter Redaktion müsse znrükge-
sandt werden; die Commission sey indeß bereit auch
Gründe anzugeben, um deren willen sie den Beschluß
selbst, für durchaus unannnehmlich ansieht.

Da die Rukseàmg wegen fehlerhafter Redaktion
beschlossen wird, so bemerkt Muret, könne der Se-
uat über den Inhalt des Beschlusses nicht eintreten.

Lang und H a glin erhalten für 14 Tag Urlaub.

Am 2isten war keine Sitzung in beiden Rathen.

Grosser Rath, 22. October.
Präsident: Guter.

Gy si sagt, da eine Republik, die nicht auf Mo-
ral und Religion gegründet ist, nicht bestehen kann,



und in Arau -ine Commission schon den Auftrag er-
halten hat, ein Gutachten in Rüksicht des reformirten
Gottesdienstes in Luzern vorzulegen, so begehre ich,
daß diese Commission so schleunig als möglich Rapport
mache: dieser Antrag wird angenommen. Escher
bemerkt, daß diese Commission nur deßwegen noch
keinen Rapport gemacht habe, weil sie durch Her-
zogs Abwesenheit keinen Präsidenten habe, und da
nur noch 2 Mitglieder in derselben sind, so fodert er
Ergänzung derselben. Der Antrag wird angenommen
und Nuce der Commission beigeordnet. Als bemerkt
wird, daß Nuce kein Protestant sey, so wird zur Ord-
nung gerufen, weil wir die Religion der Mitglieder
nicht kennen sollen.

Zimmerman» im Namen der Feodalrechtskom-
mission schlägt folgende neue Redaktion des 14. §. vor:
„Diese Entschädigung wird der Staat in Jahresfrist
„ nach Bekanntmachung dieses Gesetzes mit dem Zins
„ zu 4 vom Hundert bezahlen, welcher vom 1. Jenner

„ 5798 Zu laufen anfangen soll, und worin dann die
Vergütung des nicht bezahlten Zchendens von 98
begriffen ist. " Nach einigen unregelmäßigen Bera-

thuiigen über die Dringlichkeit dieses Gegenstandes
wird dieser Vorschlag der Commijslon angenommen.

Der 15. und 16. §. werden einmüchig sogleich
angenommen.

§. 17. Cartier sagt, seit Hnigen Tagen habe>
er so viel die Gerechtigkeit modifiziern und unter so

mannigfaltigen Gesichtspunkten aufstellen hören, daß
er bald an ihrer wahren Existenz zweifelt. Er glanbt,
Gerechtigkeit ist, seinem Ncbenmenschcn nicht zu thun
was man selbst nicht gerne hat. Nun begreift er
nicht, wie man von der bisher belasteten Bürgerklaffe
Loskaufnng aller ihrer Lasten fodern wolle, während
man sie durch die neuen Auflagen wieder aufs neue
belastet: Er trägt daher darauf an, daß der Staat
die Privateigenthümer der Grundzinse entschädige und
dagegen von den Grundzinspflichtigen so viel L»àu-
fungssnminc fodere als 4 jährliche Grundzinse betragen.

Carmin tran ist auch kein Freund der Grund-
zinse und anderer ähnlicher Lasten, indessen gefällt ihm
die von der Commission vorgefthlagnc Loskaufungs-
summe im Ganzen wohl, nur findet er einige Schwie-
rigkeiten in der Anwendung dieses Vorschlags, indem
in einigen Gegenden Helveticns die Ehrschätze so sehr
mit den Grundzinsen verwickelt sind, daß sie nichs
leicht aus einander gelesen werden können, daher be-
gehrc er Verweisung dieses §. an die Commission zu
näherer Bestimmung desselben.

Cnsior glaubt es sey hier nicht um eine Défini-
tion der Gerechtigkeit zu thun, indessen könne er doch
nicht unbemerkt lassen, daß die Gerechtigkeit mit ihrer
Waag, die Augsn zugebunden haben soll, und also
nicht sehen darf ob Staatsgut oder ander Gut in einer
Waagschale liege: da nun die Schuld des Grundzin-
ses allgemein als wahres Eigenthum anerkannt wird,

«

so soll derselbe gegen jedermann, es sey Staat oder
Partikular abbezahlt werden und in dieser Hinsicht
stimmt er zum K.

Augspurger fodert unbestimmt Rükweisung an
die Commission.

Schlumpf bezeugt, daß er nicht mehr weiß wo
er Gerechtigkeit suchen muß, wenn man diesen H. nicht
annehmen will. Hier ist ein wahrer, unabänderlicher
Zins, der also nicht durch den Schweiß des Landmanns
vermehrt wird, und der von einem bestimmten Capital
abgefodert wird. Er kennt viele neu ausgelegte
Grundzinse, welche als unverkennbarer Zins auf ab-
getrettenes Land gelegt wurden, und «us diesen
schließt er auch auf die Natur der ältern Grundzinse,
denn er weiß wahrlich nicht, mit welchen: Anschein
von Gerechtigkeit man nun allenfalls solche neue Grund-
zinse einsodern und etwas ältere nur nach dem eorge-
schtagnen Maßstab loskäuflich machen könnte? die
einzige Klage, welche gegen die Grundzinse gemacht
wurde, war ihre Unablöslichkeit, und nun erkennen
wir sie nicht nur ablöslich, sondern selbst mit 75 statt
100 ablöslich, wie könnte dann nun noch irgend eine
gründliche Klage gegen diese Loskaufung gemacht
werden? Er stimmt daher ganz zum Rapport.

H über wundert sich, daß man immer von einem
§. auf den andern überspringt und nun schon von der
Loskanfungssumme spricht. Bei unsrer ersten BeHand-
lung dieses Gegenstandes ward der Grundzins als
eine allgemein anerkannte Verzinsung eines schuldigen
Capitals angeschen: er glaubt Gerechtigkeit ist, einem
jeden zu geben was man ihm schuldig ist: sey nun
der Gläubiger Staat oder Partikular, so ändert die-
ses in der Sache gewiß nichts: bald scheint es als
ob man den» Staat übel nehmen wolle, daß er etwas
beßzt: es ist doch schs« Erleichterung genug, daß
einer seine Schulden mit drei Quart ihres wahren
Werthes abbezahlen kann, ohne daß man sie, weil sie

zum Theil den« Staat gehören, so viel als ganz ab-
schaffe. Gebt Gott was Gottes ist und dem Staat
was dem Staat gehört!

Secreran will nicht mehr die Versammlung
ermüden mit Darstellung des Interesses des Vater-
landes, aber nie kann er verschweigen, daß es ihm
unbegreiflich ist wie man fodern will, daß das Volk
sich von allen Beschwerden und hier zu einem dem
Capital so nahe kommenden Preis loskaufen soll
während schon die neuen Auflagen bestimmt sind. Im
Lcman, und jezt noch bis wir mit einem Schwamm
alle Unglctchheiten weggestrichen haben, muß man von
der Lage der einzelnen Cantone sprechen — im Leman
waren die Feodalrechte das einzige Einkommen des

Staats und durchaus nichts als Auflage : überall
werden nun die alten Auflagen abgeschaft; hingegen
diejenigen, welche im Leman statt hatten, will man als
Schulden erklären und loskaufen machen, während
dieser Canton auch die neuen Auflagen bezahlen sollt



zedes Wort dieser Art ist uns ein Dolch ins Herz!
Es ist hierüber besonders zu bemerken, daß verschie-
dene Arten Grundzinse statt hatten: Feodalrechts-
grundzinse, deren Entstehung in jenem Zeitalter üegt,
wo die mit Eisen bekleideten Menschen diejenigen
ohne Eisen unterdrnkten: im Leman ist alles dem
Grundzins unterworfen; wie ware es nun möglich,
daß alles dieses Land Einzelnen gehört hätte, und
gegen diesen Grundzins als rechtmäßige Schuld ab-
getreten worden ware? wahrlich ein solches Raisonne-
ment ist unbegreistich! und dagegen einleuchtend, daß
diese Grundzinse als Auflage entstanden sind. Und
mit welchem Recht wollte man diese Auslage nun
izfach, als Capital, von den Belasteten abfodcrn? —
Man sagt der Staat bedürfe Geld — aber warum
soll dieses Geld nur von einer Classe der Bürger ent-
Hoden werden? mir kommt die Republik als ein jun-
ges Kind vor, das ans seinen eigne» innern Kräften
sich entwickeln soll, und nun will man aus der unrci-
nen Hülle, in der es bis zu seiner Geburt lag, ihm
seine Nahrungssafte und Entwick!ungskr«fte zuführen!
ich schliesst also zur Zurükweisung an die Commission,
um einen Unterschied zwischen den Grundzinsen zu
machen, welche dem Staat und denen, welche den
Partikularen gehören.

Legler wundert sich, daß man immer statt des
17. §. den 18. behandle. Der 17. §. ist ganz nakte
reine Gerechtigkeit, der 18. §. enthalt hingegen die
Müßigung von jener, nemlich ihre Schwester die Bil-
ligleit, mit der sie sich in einen sanften Schleier ver-
hüllt, um so gemeinschaftlich Hand in Hand zu gehen;
nun aber will Cartier den sanften Schleier der Bil-
ligkeit in einen dicken Capnt verändern, so daß man
die Gerechtigkeit weder bei Hellem Tag, noch selbst mit
der Laterne des Diogenes mehr darunter sehen kann:
auf diese Art kann also bald jeder Schuldner kommen
und auch Wegnahm seiner Last fodcrn, weil er neue
Auflagen zu bezahlen haben wird. Daß die Lemanen
immer frage», was gewinnt man dann durch die Re-
volution, wann man sich von allen alten Lasten aus-
kaufen und doch die neuen bezahlen muß? eine solche
Frage zeugt nicht von besondern: Patriotismus! ich
stimme dem §. bei.

Escher sagt, warlich so wie heute habe ich noch
nie mit dcr Gerechtigkeit umgehen gesehen, und das
mit ihr verbundene Eigenthum beschreiben gehört!
ich glaubte Eigenthum sey das was einer ausschlies
send dcsijt, und worauf kein anderer ein rechtsgülti
ges Eigenthum beweisen kann, und daß folglich die
Rechtsgültigkeit des Eigenthums keineswegs von dcr
Natur der Person abHange, die im Besiz des Eigen-
thums ist und heute steht man wider uns auf, und
behauptet, eine solche Sache sey nur dann Eigenthum,
wenn sie in den Händen von Partiknlarpersoncn ist,
sobald sie aber in die Hände eines Staats oder des
se» Regierung komme, so werde Ae Abgabe, und an-

9

derc also ganz ihre Natur. Bedenkt, B. Repräscn-
rantcn, woym uns eine solche Behauptung sührew
wird, wenn wir sie annehmen! -- daß die Grundzinse
in den Partikuiaehaudeu Eigenthum seyen, wird uns
zugegeoeir aber in den Händen des Staats sollen sie

zu Abgaben werben! also durchaus mit gleichem Recht
werde» alle Lehcnstragcr von Nalivnalguttrn kam-
men und uns sagen, wir müssen dem Staat jährlich
eine grosse Abgabe geben, und nun will man uns zu
tiefer arren drückenden noch neue auslegen, hebt zu-
erst die alte auf ehe ihr von neuen sprecht! — mehr
noch, unsere gegenwärtige Regierung hat schon viele
Nauonaigüler um Zinse in Getraide verliehen, also
werde» auch diese Lehenträger kommen und sagen —
ihr hebt die Grundzinse auf, gut, also befreit uns
auch von den beträchtlichen, gewiß drückenden Getraide
zinic», d-e uns eure Regierung aufgelegt hat! und was
wollen wir antworten, wenn wir jenen seltsamen
Grundsaz anerkannt haben? und um auch nur bei
ocn alte» Grundzinse» zu bleiben: haben nicht un.
sere chevorigen Regierungen in den lczren Jahren
ihrer Epistenz noch für beträchtliche Snmmcn Part--
kulargruüdzinse an sich gekauft? sollen nun diese
Grundzinse durch diese Handänderung auch ihre Na-
rnr geändert haben? warlich, B. Repräsentanten, mit
solchen Grundsätzen wird das Vaterland weit kommen!
Nun sag: man uns, im Leman sind verschiedene Grund-
zinse, solche die bloß Feodal, und solche die rechtli«
chen Ursprungs sind; nun so gebe man uns das
wahre Kennzeichen an; ich berufe mich hierüber ans
Carrard, dem ich in dcr Kommission selbst antrug,
einen Unterschied in der LoskaufnngSart vorzuschlagen,
allein er bezeugte, daß kein deutlicher Unterschied auf-
zufiiidcn sey. — Ucberhaupt aber, B- R., bemerkt be-

jvìiders dieses in nnserer ersten Berathung über
diese» Gegenstand und bis auf den Zeitpunkt, da 2 i.is
p. C. LoSkaufungssumme für die Zchcnden bestimmt
wurde, kam Niemandem in Sinn, die Rechtlichkeit
der Grundzinse anzugreifen; mm aber weil jcne Be-
stimmung i oder 1^2 vom Hundert höher ausfiel als
man erwarreie, sezt sollen die Grundzinse auf einmal
zu Abgaben geworden seyn! Und endlich ruft man
uns immer zu: wie können die alten Beschwerden ne-
den den neuen Auflagen bestehen, und worinn besteht
denn dcr Gewinn der Revolution, wann die Beschwere
den immer gleich sind? — aber wenn wir so rechnen

wollen, worinn besteht denn der Vortheil derjenigen
Kautone, die bisher keine Auflagen bezahlte», und
nun zahlen müssen? Der Vortheil unser Aller
soll in unsrer Freiheit und in der Gleich-
heit unsrer Rechte bestehen! Er soll in der
Vereinigung unsers Vaterlandes zu ei-
nem Staate bestehen, und soll in den viu
fern Culturznstand anpassenden Formen
und Gesetzen bestehen! und wenn wir diefts nicht
anerkennen, wenn wir andern Vortheil suchen, so sind



>îr nicht würdig f.-ei zu seyn! ich schlr'esse zum Gut^lritim einladen, die Bi'mdtner Patrioten' in Schnz zu
chreu! .lauter Bnfall.) ^nehmen, ähnliche Austritte zu verhüten und die Urhe-

wir
achreu! ; lauter Bnfall.) ^nehmen, ähnliche Austritte zu verHuten

Gmür begreift nicht, warum diejenigen, welchd'bec derselben zu bestrafen. Da mm wahrscheinlich

schlagen/ um denselben dadurch aufzuheben
wenn der Grumdzms das ist, was sie von ihm be--

Häupten, so muß er ohne alle Loskauftmg frei gege-

bcn werden, also ist dieser Vorschlag mit -ich selbst -m

Widerspruch! Er kenyt häufige Grundzinse, die als
einziger Zins von einem dahin gegcbeueu Grund un»

Boden auferlegt wurden; und ans gleiche Art mögen
auch die andern entstanden seyn -

dieser Verfolgung schuld find, und sagt weiter: Es
ist Zeit, daß wir dem Zutrauen des Volks entsprechen,
und daß nun unsre Äugen nur auf das Heil des Va-
tcrlaudes gerichtet seyen, denn wir werden es mehr
als einmal durch unsre Einheit zu retten haben; ich
schlage also vor, denn es ist nöthig gegen die, welche

.die Helvetier irre führen wollen, daß das Geftz wider
oder wenn ^auch^ aufrührerische Schriften abgefaßt und in Ausübung

'
st wir dem Volk unsre wahre
vielleicht die Ehre haben,

„ î den Kampf für die Frei-
Land einigen wenigen gehört und von dielen gegeulheit zu beginnen; ich begehre also, daß eine Commis--
^ WM,!, ararbrn wurdenz.,m» eà Addresft an das Volk entwerfe, die es auf--

sich der Größe seiner Vorfahren würdig zu
noch jezt ist keine Nation, deren Mnch so ge-

Fevdalcechtsgrundzuye ^ ^ ^
üeicaiter entstanden; ich gebe dieses zu, aber eben

deswegen auch wird er ihre Entstchungsart nicyt am

geben und also noch weniger ihre Ungerechtigkeit be-

weinn tonnen. Nun spricht man immer von den" îstad uns nicht schon oft

ficn davon unentgeltlich aufgehellt; wo ljr also em

Kanton, der so viel ökonomischen Vortheil von verRe-
volution hat, als der Lemau, für den mau doch im-

mer so schreytL ich stimine zum Rapport.
Rellfiab bezeugt, daß so ungerecht er den Ze-

henden ansehe, so sey er überzeugt, daß der Grüns-

uns eine wahre Schuld sey. Mein in einer andern
' tuksicht kam, er dem 5 nicht beistimmen, weil Grund'

>se vo
u, Geld von ausgel

wie der unsrigel auch jezt, nach allem was
vorgegangen ist, an dem nur Irrthum Schuld war! —
Wir sollen jezt überall handeln, wie unsre Vater in
den kleinen Kantonen vor Jahrhunderten gehandelt
haben! Wir sollen, dem Volke die Sache erläutern,
ihm erklaren, daß wir mit ihm leben und sterben wol-
len! Es ist ein grosser Beweggrund für uns, die Vor-
sicher des zweiten Bundes zu seyn, welcher den gleichen
Zwek hat wie jener erste! Ein grosser Beweggrund
ist dieß, damit öle Nachwelt nicht sagen könne: die
waren nicht würdig zu thun, was jene thaten! Nein,
wir wollen handeln, Sag uns unsre spaten Enkel noch
segnen! und daß wir in Europa unser» Ruhm nicht
verlieren! Und wir, B.Kollegen, wir sollen die ersten
seyn, jede Gefahr zu bestehen! wir sollen dem Volk
Sie Hand biethen, sonst würde die Sache der Freiheit,

Zinse vorhanden find, die em Zins in Getreide Mtzuuser Volk selbst würde leiden; wir waren verantwort-
m Geld von auSgelelhenen Capitalien u»o also nach ftjch und i

dem jezigen Gelrcwepreis übertrieben hoch find; solche treffen!
host er, können mit der ursprünglichen Capttaissumme
losgclauft werden. Andere Grundzinse, wie solche,

die "auf urbar gemachtes Land oder durch Uederredung'

von Gemlichcn von sterbende» Menschen erpreßt wur-
den, Host er, werden ihres unreinen Ursprungs wegen

unentgeltlich aufgehoben; die übrige» Grundzinse aber

will er loskaufen lassen.

Das Vollzissungssireftormm übersendet eme me

Lage Bunvrcus und seiner gefinchreren Pmriotm be-

treffende Botschaft^ S-e -st bereue- abgesrutt im
àpubiikan. B. t. E>. 788.)

r, über will sich nur auf die Sache selbst em-

lasser/uns wundert sich, daß die bimdtncrischeu Pa-
tr.vten, welche schon als helvetische Burner erklärt

find, uoch in unsrer Republik, um deren wâu sie

litten, beschimpft werden, er will daher das Direkw-

uns würde der Fluch unsrer spätesten Enkel

Nuce stimmt ganz den vortreflichen Maaßregeln
bei, die Huber vorgeschlagen hat; er will den schö-
ncn Eid fürs Vaterland nicht wiederholen, aber er
verspricht dem Vaterland, den lezten Tropft» seines
Bluts ftir seine Sache, welche die der Freiheit ist,
zu wiedmen!

Kuh» sagt, jezt ist der Zeitpunkt da, wo wir did
wahren Freunde der Freiheit kennen lernen werden,
und wir solle» hierüber dem Volk das erste Beispiel
geben; er wünscht, daß die Bündtncr Patrioten wirk-
sich bestimmt und ausbrüklich unter den Schuz der
Geselle genommen werden, dagegen kann er der Gu»
lerseqnestrirmig, die Huber vorschlagt, nicht beistim-
men, weil wir zu solchen Maaßregeln erst vom Di-
reklorium müssen aufgefodert werben. In Rüksicht
der aufrührerischen Schriften will er nächster Tage»



das Gutachten über Preßfreiheit verlegen usss stimmt
der Commission mit Freude bei, «eiche den Entwurf'
zu einem Ausruf ans Volé abfassen soll.

H über ist zwar völlig überzeugt, daß die Ge-
sezgebung die von ihm vc-rgeschlagne Maaßregel der
Sequestrirung der Güter von Bimdnerbürgern, zu be-
stimmen das Recht hatte; er Will aber der Unterst,-
chung auch dieses Gegenstandes durch die Commission
beistimmen.

Guter: In meinem Leben habe ich nie so fro-
lich gesprochen, als ich jezt nur einige Augenblicke
sprechen werde. Noch vor wenigen Minuten hatte
es das Ansehen, als wenn wir nicht einig waren,
und jezt — jezt, kaum bei der bloße» Ahndung c.ner
Gefahr fürs Vaterland, ist alles übrige vergessen, und

à Herzen finden sich wieder in einem Punkt. Wem
Gefahr ist noch keine da — es scheint nur so —
aber wenn sie wirklich da ware, so wird sie bald ver-
schwunden seyn, wenn wir nur einig sind. Vergesse
doch jeder seine Privatleidenschaften, jeder spfte sein
bischen Ich dem grossen Ganzen aus; keiner
vergesse, warum er hier ist, und das Vaterland ist
immer gerettet! Nie noch hat asf dem weiten Erden-
rund die Sache der Freiheit verlshren; wo ein Voir
frei seyn wollte, da ist's es geworden; aber der Wille
muß rein und fest seyn. Laßt e«ch nicht abschrecken
von einigen Wolftn, die hie und da an unserm Ho-
rizont stehen, Alles nähert sich beim Sturme; einzelne
Menschen in Gefahren und wir alle vereinigen uns
im Vaterland. Die Freiheit ist mttheilbar, so wie wir
und Frankreich es sind und bleiben werden. Laßt
uns handeln in.it Kraft und Würbe, thue jeder seine
Pflicht, und vorzüglich laßt uns strenge seyn gegen alle
Ruhestörer, von denen nur zu viele durchgegiitscht
sind. Das helvetische Volk merkt gewiß auch seine
Gesezgeber; sieht es uns treu die Bestimmung erfiu-
len, zu welcher es uns gewählt hat, — o! mit Freu-
den wird es alsdann den Gesetzen gehorchen, wird
mir seinen Stellvertretern leben und wenn es seyn
muß — sterben fur's Vaterland.

Der gZnze Gegenstand wird in eine Commission
gewiesen, m,welche geordnet Werden: Hub er, Kühn,
Zimmermann, Nucs und Carrard.

Auf Hubers Antrag wird noch besonders er-
klärt, daß die Bündner Patrioten umer dem besondern
Schuz der Gefeze stehen und von der Regierung Hel-
vetiens geschüzt und «merstüzt worden sollen.

Die Berathung über den 17. §. des Feodslrechts-
gutachtens wird wieder fsrtgesezt.

Weber will nicht mehr grosse Erläuterungen
über die Beschaffenheit der Grundzinse beifügen, aber
dieses kann er nicht unterlassen, zu erklären, saß wenn
man ans die Eutstehungsart alles Eigenthums und
die mehr oder mindere Nechtmassigkei desselben zuritt-
treten will/ gar kein Eigenthum mehr sicher ist, und
da wir über die rechtmassige Einfuhrung verschiedner

Grundzinse häufige Beispiele haben, so sollen wir uns
hierüber genügen. Er kann die Grundzinse durchaus
nicht als Austage, sondern muß sie als einen wahren
Vertrag ansehen, und in Rüksicht der Einwendung,
daß man mcht alte Beschwerden »nd neue Auflagen
neben einander bezahlen könne, ist er in der Ueberze»-
KM,8, daß die ganze Beschwerde zusammen genommen
nicht so viel beträgt, als die alten Beschwerden allein;
in Rüksicht der Einwendung, daß auf diese Art das
Volk Nicht erleichtert werde, und also keinen Vortheil
son der Revolution habe, beruft er sich auf die Con-
stitutrsn, welche ansdrüklich sagt: Aufklärung ist besser
als Reichthum; also Host er, es werde auch der Le-
man mit Freude die Schulden bezahlen, welche er
gegen den Staat auf sich hat, und so folgt er dem
Gutachten.

Akermann würde ganz Schlumpf beistimmen,
wenn er überzeugt werden konnte, daß alle Grundzinse
so aufgelegt wurden, wie er ihn uns vorstellt; allein
er hat viele Beweise, daß dieselben auf die ungerech-
reste Art aufgelegt wurden und so kann er nicht zu-
geben, daß die Grundzinse auf die vorgeschlagne Art
allgemein abgekauft werden. Da nun der Staat
diese Grundzinse statt der Auflagen bezog, so ist doch
nicht billig, daß mm eine einzige Klasse von Bärgern,
die alten und neuen Lasten zugleich trage. Auf jeden
Fall will er dem 17- § beifügen, daß die Grundzinse
in einem nachher zu bestimmenden Maaßstab sollen
losgekauft «erden.

Schlumpf begreift nicht, warum man sich über
die zwei Zeile» des 17. § so sehr ereifern könne, denn
da ja niemand gänzliche unbedingte Abschaffung eben
so wenig als Beibehaltung der Grundzinse fodert, so
ist der K also keiner bis jezt geäusssvren Meinung zu-
wider und aller Streit betrist schon den Inhalt des
18. § ; er bittet also für Abstimmung nnd stimmt zu-
gleich dem K gänzlich bei. Pozzi folgt ganz Webern.

Carrard sagt, man wundert sich, daß man
schon beim 17 5 die im 13 § enthaltene Loskau-
fnngsart der Grundzinse behandle und sich darüber
ereifere; allein dieß kommt daher, weil in diesem 17.
§ schon der Grundsatz einer gSnzlichen Loskaufung
aufgestellt ist; eben so wmiderce man sich daß man
wieder von der Zeheudenablösimg sprach, allein auch
dieses ist ganz begreiflich, weil die Ablösung dieser Be-
schwerde mit der von andern gleichartigen Beschwer-
den in genauer Verbindung ist. Um den Gegenstand
gehörig zu beurtheilen, umß man sich den Staat vor-
stellen wie er im Augenbuß der Revolution war; da-
Wals waren sehr verschiedene Finanzquellrn für den

Staat; hier war es einWemumgcld, dort beträchtliche
Siescitaxen, hier Fcodalrea) ce aller Art, dort Vermo-
SMSsteuec oder Kaufmauusabgaben u. d. g. Da
kam sie Revolution und die Krnßimtion welche nun

à g!cjâ)f.einiges allgememes Austageusystem fodert;
wie nun wollen wir dieses neue Finanzsystem in Aus-



«bung bringen wenn wir die alten Beschwerden nicht
erst abschaffen? und in allen Kantonen gleich abschaf-
sen? Aus diesem Grundsast wird nicht eine Loskau-
fung sondern eine Entschädigung auf die Abschaffung
des Aehcnden gelegt. Die Versammlung nahm das
Majontätsgutachten an, weil sie die Zehenden als
eine Schuld ansah, folglich sollen wir "nun die glei-
Gen Grundsätze, die wir damals in Rükstcht einer
Schuld aufstellten, auch gegenwärtig beobachten, und
also die Grundzinse wie die gehenden behandeln? ss
auch ward als Grundsast ausgestellt, daß der Staat
nicht verlieren solle bei der Aufhebung der Beschwer--
den aber auch nicht gewinnen soll er, und da die Re-
gierung so wenig als der Finanzminister auf die ganz--
liche Abzahlung der Grundzinse dachte, so ist es ganz
wider jenen Grundsatz, nun einen andern Maasstab
für die Aufhebung der Grundzinse anzunehmen, als
fiir die des Zehenden? — Alle Kantone werden be--

freit von den alten Lasten, warm« die nicht, welche
mit Grundzinsen beschwert waren? nnd jezt da sich
Gewitterwolken an unserm politischeu Horizont erhe-
ben, ist es klug einen grossen Theil des Volks unzuftie-
den zu machen, und vielleicht den Patriotismus vieler
Gegenden niederzudrücken durch Nichterfüllung ihrer so

gerechten Erwartungen? — Ich stimme fur Rükwei-
sung des § in die Commission.

Ander werth glaubt, man disputire mehr über
den 13 K der Konstitution als über die Grundzinse,
und da der 17. §. des Gutachtens ganz dem 13. K der
Konstitution gemäß ist, so bittet er endlich einmal ab--

zustimmen; auch sott man doch nicht vergessen, daß
dle Grundzinse als Zins vom Grund und Boden und
nicht um des oder jenes Gebrauches willen bezahlt
werden müssen; er schlagt eine etwas verbesserte Re--
daktion des K vor und stimmt übrigens zur Annahme
des Grundsatzes.

Der § wird angenommen unter der Verbesserung,
daß demselben beigefügt werde.- „die rechtsgültig be--

wiescncn Grundzinse sollen losgekauft werden. "
Die Versammlung bildet sich in ein geheimes

Lomire.
Nach Wiedereröffnung der Sitzung macht Capa--

ni die Bemerkung, daß laut dem 2. K. der Constit»--
ti'on kein Theil der Oberherrschaft vom Ganzen abge-
trennt werden kann, um das Eigenthum eines Einzel-
nen zu werden, und daß also die chevsrigen Gerichts-
Herren ihre herrschaftlichen Rechte nicht mehr besitzen,
nnd also auch keine Grundzinse einziehen können: da er
aber vernommen hat, daß das Direktorium die Ein-
Ziehung der diesjährigen Grundzinse den Vcrwaltungs-
kammcrn anbefohlen hat, und also neben den bevor-
stehenden neuen Auflagen auch die alten Beschwerden
aus diese Art bezogen würden, so begehrt er Einstel-
lung des Bezugs der Grundzinse.

Se er et an stimmt der Einleitung dieser Motion
«cht bei, aber dem Schluß derselben: denn da wir

vielleicht bald in den Fall kommen die Kinder des Va-
terlandcs um Hilfe für dasselbe anzurufen, so ist es
wichtig das Volk die Wohlthaten der Revolution sich-
len zu machen, nnd dieses, wir müssen die Menschen
nehmen wie sie sind, können wir am. besten durch Ein-
stellung des Bezugs der so sehr verabscheuten Fco-
dallasten bewirken, und' daher folgt er Capanis Antrag.

Weber will, daß man erst über die Dringlichkeit
dieser Sache spreche und diese kann er nicht erkennen,
eben so wenig als er begreift, daß der so Freiheitsiie-
bende Leman sich nur durch das Interesse leiten nnd
zu dem vielleicht bald für das Vaterland erforderlichen
Patriotism bewegen lasse; in diesen Rüksichtm fodcrt
er Tagesordnung über Capanis Antrag.

Graf schaudert, wenn er von solchen Anträgen
hört, weil er eines Drang auf unsre Meinung darin
sieht; — als man über die Handänderung sprach, be?

hauptcten die Repräsentanten aus dem Leman, dies
sey eine sehr zwekmassige Abgabe, und alle unsre Vor-
fiellungen, daß sie dem Volk der obern Schweiz wi-
drig sey, halsen nichts, und nun, da es von einigen
Gegenständen die Rede ist, welche das Volk im Leman
interessiren, jezt soll man sehr sorgfältig auf seine

Stimmung Rükstcht nehmen und ja trachten, derftl-
ben nicht zu nahe zu treten, damit dasselbe seinen Pa-
triotisnms nicht etwa verliere; ich stimme Webern
bei nnd fodere auch Tagesordnung.

Kühn bedauert, daß Capani diese Motion in
diesem Augenblik machte, wo es das Ansehen hat,
als ob man das Messer der Nationalrepräsentation
auf die Kehle setzen wolle; iildeß unterstüzt er diesen
Antrag, indem er ihn dem gegenwärtigen Augenblik
gemäß glaubt.

Sch l ums fodert, daß diese Motion für einen
Tag wenigstens auf das Bureau gelegt werde, ehe

man darüber abspreche. H über widersezt sich dieser
Ordnungsmotion und glaubt, auch Capanis Antrag
sey sehr zwekmassig um dem Volk zu zeigen, daß es
uns mit seiner Erleichterung ernst sey. And er werth
sagt, da wir wissen, daß das Direktorium die Grund-
zinse wirklich schon zieht, so begehre ich Nicdersetzung
einer Commission, die uns erst über die Möglichkeit ei-
ner solchen Einstellung Rapport mache. — Gmür
sieht den Vorschlag als eben so verderblich an, wie
die Einstellung des Zehenbcn es vor 4 Monaten gewe-
sen ist, daher fodert auch er Tagesordnung über Ca-
panis Antrag. Die Tagesordnung wird angenommen.

Das Direktorium übersendet eine Botschaft, die
Lage des Kantons Freiburg betreffend, (die wir in
der Folge nachliefern werden).

Capani bezeugt, daß der Rechtstrieb der alten
Oligarchen im Kanton Freiburg die größten Unruhen
verursache, und das Volk gegen die neue Ordnung
der Dinge abgeneigt mache; er fodert über diesen
wichtigen Gegenstand eine Commission, welche inzTa-
gen Rapport mache. Carmintran bezeugt, daßdie



Qligarchen, um die inländischen Schuldner zu schonen,
im Auslande zu übertriebnen Zinse» Geld suchten »der
keines fanden, und also gezwungen waren, ihre eignen
Schuldner um Zahlung anzusuchen, da er nun keinen
Ausweg hierüber sieht, so stimmt er Capani bei.

Kühn sieht die Sache noch unter einem andern
Gesichtspunkt als sehr wichtig an, indem er von dem
fränkischen Minister der auswärtigen Angelegenheiten
Ta! leir a nd, einen Brief sah, aus dem bestimmt
zu vermuthen war, daß diese Contributionen nicht
weiter bezogen werden sollen; er stimmt der Commis-
sion bei, und will derselben jenen Brief mittheilen.
Die Commission wird angenommen rmd in dieselbe ge-
ordnet: Carmintran, Gynoz, Gmür, Secre-
tan und Kuh n.

Rigozza fodert z Wochen Urlaub.
Giudice fodert fur l Monat Urlaub.
H über bezeugt, daß seine häuslichen Umstände

es erfodern, daß èr nächste Woche in Basel zubringe;
erklart aber zugleich, daß wenn das Vaterland in Ge-
fahr komme, er sich sogleich wieder an seinem Posten
einfinden wurde. Koch fodert Tagesordnung, weil
in einem solchen Augenblik die Stellvertreter der Na-
tion nicht von ihrer Stelle weichen sollen. Die be-
gehrten Urlaube werden gestattet.

Das Direktorium zeigt an, daß im Kanton Basel
zwei Natisnalgüter, Ramstein und Äugst find,
welche zu für den Staat nachtheiligen Bedingungen
von den alten Regierungen ausgeliehen worden sind,
da nun eine der contrshirenden Personen politisch tsd
ist, so glaubt es, könnte der Vertrag als aufgehoben
angesehen werden, will aber hierüber doch zuerst die
Bestimmung der Geftzgebung gewärtige».

H über fodert Verweisung an die über National-
guter niedergesezte Commission, «nd daß ihr Gysen-
dörfer zugeordnet werde. Dieser Antrag wird ange-
nommen.

Nnce fodert, daß in diesem Augenblik niemand
mehr aus der Versammlung Urlaub erhalte. Koch
fodert Tagesordnung'über Nüce's Antrag, weil der
ebengefaßte Beschluß über den gefoderten Urlaub, die-
sem Antrag zuwider ist, und er glaubt, die Gesezge-
ber sollen nicht jeden Augenblik von ihren Beschlüssen
zurükkommen. Car rard unterstüzt Nüce's Antrag,
weil vorhin Koch einen sslchen Antrag im Falle selbst
machte, es aber hier um eine Vorsichtsmaßregel für
die Zukunft zu thun ist.

Kühn kann nicht beistimmen, indem er überzeugt
ist, daß kein Volksrepräftnkant in dem Augenblik der
wirklichen Gefahr von seinem Posten weichen wird,
und wenn auch einer unter uns wäre, der unwürdig
genug seyn sollte, dieses zu thun, so ist es gut, wenn
ein solcher sich entfernt! (Beifallgeklatsch). Man geht
Zur Tagesordnung über Nüce's Antrag. ^

Da der Senat den Beschluß über Weinschenken
wegen unrichtiger Redaktion verworfen hat, so wird

dieser Gegenstand der hierüber niedergeseM Commis-
fisn aufs neue zugewiesen.

Senat, 17. Oktober.
Präsident.' Bay.

Zwei Beschlüsse, von denen der eine über das Be-
gehren des B. Heglin von Surfte, der Antheil an den
dortigen Gemeindgütern, welchen ihm die Bürger ver-
weigern, begehrt — zur motivirtenTagesordnung geht
indem der Bittsteller sich an die richterliche Gewalt zu
wenden habe; — der 2te auf gleiche Weift über die
Bitte der Einfassen der Gemeinde Surfte, welche die
bürgerliche Nuznießung wieder begehren^, die sie vor
eine:» Jahrhundert besaßen, zur Tagesordnung schrei-
tet, werden zum zweitenmal verlesen und ohne Discus-
sion angenommen.

Der Beschluß, welcher über das Begehren des B.
Bucher, C.,Luzern, sich auf eignem Grund und Boden
ein Haus bauen zu dürfen, zur Tagesordnung geht,
motivirt auf die im Beschluß v. 17 Aug. über einen
ähnlichen Gegenstand angeführte Erwägung, wird zum
zweitenmal verlesen. Schw aller bemerkt, man habe
bei einer vorigen ahnlichen Gelegenheit, das hieran-
geführte Considérant als Geftz betrachtet, dazu be-
dürfe dasselbe aber Publizität, die ihm mangelt, und
auf die man bedacht seyn sollte.

Zâstin ist gleicher Meinung; wenn das Geftz
gehörig bekannt geworden, so werden alsdann keine
einzelnen Begehren mehr zuin Vorschein kommen.

Lüthi v. Sol. glaubt, diese Publizität werde
stattfinden; erst dadurch, daß jenes Considérant vor
einigen Tagen in das Geftz selbst aufgenommen ward,
ist es geftzlich geworden. Der Beschluß wird auge-
nommen.

Verschiedene Tafernenwirthe des Kantons Luzern
bitten schriftlich entweder um Beibehaltung ihrer
Wirthschastsehehaften oder um Entschädigung.

Cran er glaubt, die Bittschrift verdiene in Be-
trachtung gezogen zu werden und als Luzerner könne
er bezeugen daß ein grosser Theil der Wirthe im K.
Luzern, ihre Tafernenrechte ungemein theuer habe an-
kaufen müssen, und daß sie ohne Entschädigung bet-
telarm werden würden. Die Petition sey im Geist
der Konstitution abgefaßt, indem die Bittsteller sich kei-

neswegs der Aufhebung dieser ausschließlichen Rechte
widersetzen, sondern einzig Entschädigung verlangen;
da der grosse Rath in seinem Zehendenbeschluß den
Zehcndenbesitzem auch sehr grosse Entschädigungen zu-
sichert, so werde er hier nicht weniger billig! seyn. Er
will die Petition an die Weinschenkkommissisn ver-
weisen.

Lüthi v. Langnau bemerkt, daß die Zehend-
commission nicht mehr exisiire, indem der Beschluß
an den grossen Rath zurükgesandt worden; er will die-
sem also auch die Petition übersenden. Iäslin ist



gleicher Meinung. G en hard unkerstüzt die Bitt-
fchrist, will sie aber an die Kommission und nicht an
den grossen Rath senden; der leztere, meint er, könne
seine nur wegen fehlerhafter Redaktion zurükgesandce
Resolution nicht mehr abändern. Luthi v. Sol. wi-
verlegt diese leztere Behauptung, und die Petition
wird dem grossen Rath zugewiesen.

Eine Vorstellungsschrift der Eemeindegutsvcr-
Walter von Jausanne, enthalt Bemerkungen über und
gegen den Beschluß des Gr. R. betreffend die Büx-
gerrechte.

Box ter erhalt für 4 Wochen Urlaub.

Nach mi ttags A Uhr.
Der Senat erhalt und genehmigt durch emmüthi-

gen Beifaiizm-uf den Beschluß, welcher die verfolgten
und gefiüchteten Bündtner Patrioten unter den be-
sondern Schutz der helvetischen Republik stellt. S.
B. l. S- 788-

Er bildet sich in geheime Sitzung uud nimmt den
Beschluß über eine ungesäumte äufRechmmg Zahlung
der diesjährige« Auflagen (Seite 3) an.

Grosser Rath, 2z. Oktober.
Präsident: Guter.

Escher, im Namen einer Kommission, zeigt am
daß da gestern der Beschluß gefaßt worden, die Kom-
mission über die Einrichtung eines reformirlen Got-
tesdienstes in Lnzeru, mit Dringlichkeit arbeiten zu
machen, er sich bei dem Minister des Unterrichts er-

kündigt habe, was hierüber vom Direktorium schon

verfügt worden sey; nun zeige sich, daß dieses Dekret
erlassen worden ist: 1) Es soll für die obersten Au«

thocitäten der Republik m seder Sprache ein Diener
derjenigen Religion angestellt werden, welche nicht die
herrschende an dem Ort ihres Aufenthalts ist. 2 Die
endliche Wahl dieses Geistlichen und die Bestimmung
seiner Besoldung, soll bis im Sommer verschoben wer«

den. z) Inzwischen soll der Gottesdienst durch solche

Geistliche verrichtet werden, welch- der Minister des
Unterrichts jeden Monat aus jedem Kanton berufen,
uud unrer denjenigen aussuchen wird, die sich durch

ihre Sitten, ihre Talente und ihre Kenntnisse aus

zeichnen. 4) D>ese Gastlichen sollen ihre Reift, Kost
und Wohnung frei haben, und io Dublonen für den

Monat erhalten. 5) In jeder Sprache soll alle 14
Tage um lo Uhr Morgens in der ftesuiterkirche Gott
teedienst gehakten, uud derselbe auch Nachmittags,
wenn das Publikum es begehrt, statt haben. — Dft
Kommission hält diese Verfügungen für sehr zwckmas
sig, und fragt die Versammmug, ob sie durch diese!«

ten befriedigt sey?
^ ^Nnc« sagt, die Zeitfrist bis nächsten Juni ist so

lang für eine Prüfung von Reformirlen Geistlichen,
«eiche schon so viele Proben auszustehen hatten, ehe

ße m die Kirche aufgenommen wurden., und ausser

diesem werden diese Prüfungen des Reiftgelds wegen
etwas kostbar seyn, daher trage ich darauf an > daß
im Februar die endliche Wahl vorgenommen werde,
und da die Besoldung ein s Geistlichen in jeder
Sprache den Staat etwas theuer zu stehen käme, so
fodere ich Anstellung eines fähigen Subjekts, welches
m beiden Sprachen den rcformirten Gottesdienst jn
halten im Stande ist.

Nubdi will daß alle Wochen wenigstens einmal,
wo nicht zweimal, reformater Gstttesdienst in kuzern
statt habe.

^
Kuh n sagt, das Direktorium hat bei dieser Ver-

füguug noch einen Nebenzwek; denn da die Geistlich-
kett im ganzen genommen, der neuen Ordnung der
Dinge nicht gewogen ist, so werden nun mehrere f-i-
higc Subzekie dieses Standes herberuftn, und mit
der Jage der Sachen gehörig bekannt, so daß dieses
von wesentlich gutem Einfluß sey» muß. Er stimmt
also den getroffenen Verfügungen bei. Car rard
wünscht daß man, wenn nicht wichtige Gründe vor-
Handen stub, Verfügungen des Direktoriums nicht ab-
andere: er findet die Maßregel desselben jwekmässig,
lind stimmt also bei. Die vom Vollziehungsdirekt»-
riuw geuofue Maßregel wird genehmigt.

Capani erneuert seine gestrige Motion wegen
Einstellung der Beziehung der diesjährigen Grundzinse.

Earrard lodert, daß diese Motion aus das Vu-
reau gelegt, und der Feodalrechtskomwissio» zur Be«
rathung übergeben werde.

Weber bewerkt, daß der fränkische Resident
Guyot. ein Mitglied des Raths der Zoo, und der
Generaladjurant Demon, sich im Auditorium be-
finden, und fodert für dieselben Ehre der Sitzung.
Dieser Antrag wird unter Beifallklatschen angenommen»

(Die Fortsetzung folgt.)

Kleine Schriften.
ZI. Von der dringende'.; Nothwendigkeit

sich der helvetischen Schulen und Lehr-
anstalten von Staats wegen anzuneh-
men. Ein Wort au alle das Vaterland
und ihre Kinder liebende Bürger vo»
Joh. Schultheß, Lehrer der alten Spra-
chen am untern Gymnasium in Zurich.
8. 17Y8. S. 16.

Der Vf. zeigt, dass wenn in einem repräsentativ-
democcatischen Staate wahre Freiheit gedeihen soll,
so müsse Erziehung und Unterricht und zwar gieichar-
tiger, jedem Burger in allen Gegenden des Landes
zuganglicher, öffentlicher Unterricht eingeführt
werden; er gründet darauf die Dringlichkeit, daß die
helvetische Regierung ungesäumt sich mit Schul- und
Lehranstalttn beschäftige.



Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und usteri
Mitgliedern der Zeftzgedenden Rälhe der helvetischen Republik.

Band II. iv. Lilzern, den s. November

Gesezgebu ng.
Bericht der Majorität Her Kommisstoi, des

Senats/ über den die Hallerschen Helve-
tischen Annalen betreffenden Beschluß des
grossen Rathes/ am 2. November vorge-
legt von Usteri.

Der Beschluß ist folgender:

Der grosse Rath an den Senat.
Aufmerksam gemacht auf das in Bern unter dem

Titel Helvetische Annaleo herauskommende Flug-
blakt- in dessen 58. Stük der Verfasser sich unter am
dern folgender Ausdrücke bedient: „Daß die vorFeb-
lich verfolgten Bürger Patrioten und die Bürger Pw
tres Stiaer und Evmp. im Grunde Kinder eines und
eben desselben Geistes sind"

hat der grosse Rath
In Erwägung daß zur Erhaltung der Rlche und zur

Verhütung der Ausbreitung ruhcstörrnder und verläum-
derischer Schriften die genaueste Aufsicht erfodert werde,

nachdem er die Urgcnz erklärt/ beschlösse»/ das
Direktorium einzuladen:

1) Den B. Haller, Herausgeber des in Bern un-
ter dem Titel Helvetische Annalen herauskom
wenden Flugblaks über die in seinem 58 Stük cnchai
teilen ehernrührenden Ausdrücke gegen die verfolKten
Patriote» zu gehöriger Verantwortung und Bcstra
fung zu ziehen.

2) E/ne genaue Aufsicht über alle Zeitungen und
Flugschriften in Helvetia« zu halten.

Luzecn 29. AZuninouat 1793.
Anderwerth Präsident
Ei cher Grcretair.
Carmin trau Secretair,

Bericht der Kommssis».

freiheft — diese mächtige Beschützerin aller Freiheit,
gegeben. Es huldiget Eurer Weisheit mit besosders
tiefem Gefühle der BerichlserstatttrEurer Kommission,
dem in der Lebhaftigkeit einer unvorbereiteten Debatte
einige Aeusserungen entschlüpften, die er bei ruhiger
Ueberftgung, mit den Erulidfatzcn unwandelbarer
Wahrheit in Uebereinstimmung zu bringen nicht ver-
möchte.

Es ist eine schwere Aufgabe für ein Herz, das
dem Vaterland und der Freiheit schlägt, » »>cht beft
tiger zu schlagen und von seiner regelwasslKen Bee

wegung nicht abzuweichen, wen« man auf Menschen
stößt, die den scheußlichsten Mißbrauch von dem Edel--
steil was die Menschheit hat, machen ; die die vortrcflichs
sten Talente und Fähigkeiten, welche der Wvhlfarkh,
der Aufklärung, der Beruhigung ihrer Brüder — der
Freiheit u«d dem Frieden geweiht seyn sollten, einzig
anwenden, u« Erbitterung, Ukizuftiebenheit, Verdacht
und Unruh«, Verwirrung und Zwietracht anzufachen.

Man wird geneigt, die edelsten Werkzeuge, wele
che jener Götterfunke in der Menschennatur zur Ge-
dankenmittheiluttg, diesem ersten Bedinge der Verrost-
kommnung des Menschengeschlechts, erfunden hat —
zu verwünschen, wenn man sie in den Händen des
bösen Willens und des schadenfrohen NeideS, unsere
Brüder irre leiten und an den Abgrund des Verdere
bens führen steht.

Aber der Prüfstein des weisen Mannes ist es, sich

durch einen solchen gerechtesten Unwillen nie zu irgend
einer Maaßregel verleiten zu lassen, die während sie

nur den Feind der Freiheit zu treffen, nur den Schul-
digen zu strafen scheint — in der That doch der Frei-
heft selbst gefährlichere Wunden schlägt, als die sind,
die unseren Unwillen erregten.

Wenn es irgend eine Gattung von Freiheit giebt,
die man befürchten muß zu gefährden, indem man
einen Gegenstand der Polizei aus ihr macht, so ist

Sie haben, B. Repräsentanten, dadurch daß Sie!es die Gedankenfreiheit und die von ihr unzertrenn-
Beschul« des arasi-n Kalkes v«>» 20. YKeinmn« lich« Vreilstreibeit. die nichts anders als ein Actusden Beschluß des grossen Rathes vom 29. W-inmo-

nal, die z» Ber« hermiskommeude« Hallerschni Anna-
len betreffend — nach emjZer vorläufiger Discussion
einer K mmissio» zu näycrer Untersuchung übergaben,
Ms« ichsshgrkst Beweis Ihrer Achtung für die Preßl

üche Pressfreiheit, die nichts anders als ein Actus
der ersteren ist; — denn die Gedankenfreiheit und die
Freiheit ihrer Aeusscrungsartcn ist die Bedingung, die
Quelle, die oberste Garantie aller Arten von Freiheit.

Er ist ewig schön und edel der Gedanke, daß der



SS

Regierung und Gesezgebnng höchstes Ziê! styn musse,

Werbrechen zu verhüten, uno nie in den Fall zu kom

»nen, begangene zu strafen; aber er ist nur glcichlan-
fend dieser Saz mit jenem der zum höchsten Ziele der

Regierung und Geftzgcbung ftzc, die Menschen dahin
zu bringen, daß sie keiner Regierung und keiner Ge
sezgelmng mehr bedürfen — was m-t ander» We rien
sagen will: alle Menschen gut und tugendhaft zu
»nachcn

Jede andere Auslegung jenes Satzes, daß der
Gesezgcber trachten müsse Vergebungen' zu verhüten,
ist in den meisten Fällen eben so irrig als gefährlich.

Die Mittel die man anwenden muß um V-rge
hangen zu verhüten, führen sehr gewöyniich grössere

Gefahr mit sich, als jene ist, daß man geschehene

Vergehen zu bestrafe» hat. — In keinem Fall aber ist
diese Gefahr so groß und so überwiegend, als wo es

um die Gedankenfreiheit und ihre Äuenbungeartcn
zu thun ist. Darum wird ein weiser Geftzgeöer nie
durch irgend eine Art von Censur oder Ansticht, den

Mißbrauch welcher von der Gedankenfreiheit gemacht
werden kann, und die Vergebungen die durch die Preß,
stechest möglich werden — verhüten wollen, w.il er
durch seine Anstalten gewiß immer weit mehr schadet
als er durch Verhütung von Vergebungen nutzen
kann. Setzet die Gedankenfreiheit unter Äust.chr, und
aiSdald werdet ihr ihre edelsten Organe verstummen
sehen: So verhüllt errathend das tugendhafte Mad-
cher, seine Cckönheit, u st> zieht sich ill's innerste der
Gemächer dcö Hauses zurük, wenn der despotische
Monarch se-ne Polizekvä hter weibliche! lln'U uid um
hersendet; die Buhidirae bleibt auf dem Markte stehen.

A)w folgern daraus baß Gesetze gegen Preßver-
gehen gewaclit, und die Fehlbare» in Krau dieser Ge
setze gestraft werden sollen; aber daß Ge Grundsätze
der F.eiveit und einer weisen Politik nie eiiaudeu
die Preßfreihen unter Aufsicht und Censur zu setzen

Unter den Gesetzen über Preßvergehen wird einer
der wichtigste!! Theile derjenige seyn, »reicher die Ver-
gehuugcn gegen das Gemeinwesen, das will sage» ge

gen das Gcftz selbst oder die Gejez-zebrr und Hand
Haber des Gesetzes befrist. — Wann dieser Tkcil der

Gesizgeblnig über Preßon gehen von besonderer Hchwie
rigkeil Ist', so ist doch dabei ein Grundsaz von der
linbtstrcicbarneu Wahrheit, und er darf nie aus dem

Auge gelassen we Sen. Die Gesezgeber und die Hauch
Hader der Gesetze können tu solchen Fallen nicht selbst

Richter seyn; w >»> auch u-chr ihre Personen, sondern
entweder das Gesez, also der durch d>e Slellvertre-
ter des Volkes ausgcsprcchue Wille des Volkes, oder
ihr Repraftiitanleucharakter, Sie - als Organe des
Volköwillens — verlsuniderisch angegriffen und auf
strafbare Weift beleidigt werden — so sind sie darum
keine Aernunftwescn, sondern Jlidividu-n die nicht
Richter und Parthci zugleich seyn könne»; es ist um
mirgätigiich nothwendig, daß die gerichtliche Gewalt

in ihrer vollständigsten Indepesdenz in die Mitte
trete. Die Organe und Vollstrecker des Gesetzes kön-
nen und sollen d-e Vergehmige» gegen das Gemein,
wesen, vor Gericht anhängig machen; weiter aber
dürfen und solle» sie in der Sache nichts thun; sie
durscu dieselbe nicht untersuchen, noch über die Anwen
dung des Gesetzes c kennen.

Dieß sm0, B. R, die Grundsätze, welche Ihre
Kommission bei Dcurthkiluiig des ihr zugewiesenen
Veschlustes leiteten.

Der erste An ke.' desselben: sagt: „das Direktorium
soll eingeladen werden, de-, B. Haller über sie im
58 tret, seiner Helvetischen Aanalen enthaltene« ehren-
ruhrigen Ausdrücke gegen die verfolgten Patrioten zu
gehöriger Verantwortung und Bestrafung zu ziehen."

Offenbar cnchalt dieser Artikel einen richterlichen
Ausspruch, die Compete»; des Geftzgebers ist über,
schulten; er greift in die richterliche Gewalt ein. Der
consticnktonclle Grundsa; der Treniinng der Gewalten,
würde mithin durch Annahme dieses Artikels vcrlezt
werden.

Der à Artikel fodert das Direktorium auf, eine
genaue Aufsicht über alle Zeit - und Flugschriften in
Helvetic» zu halten.

Damit wirb — je nachdem es dem Direktorium
beliebt, den vagen und vieldeutigen Äuödruk, genaue
Aussicht, auszulegen, entweder Censur eingeführt,
odei was, wo möglich noch schlimmer ist. alle helve-
Uscheii Pressen werden so der Wlllkühr des Direkto»
nums un» seiner Agenten übergeben, daß heute diese,
morgen jene Presse versiegelt oder -erbrochen — heute
aiejj NW!gen PML Journal unterdrükt wird.

Wau!'. vie vollziehende Gewalt solche Macht —
mag es sey-', wo und unter welchen Umstanden es
ai cy will, besizt, da ist keine P eßfreiheit und die
Huneiyme dieses Artikels würde das Grab der helve-
tischen seyn.

^
Die Commission kann also B. R. Euch nicht

anders olschje Vmverffunz eines allen Grundsätzen
'jukiserlauffendeu Beschlusses anrachen.

Allein sie hat Euch noch zwei Bemerkungen vor,
zutragen.

Durch die erste will sie Euch in Erinnerung brin-
gen, daß Ihr unterm 3. Sept. einen gestjlichen Be,
schlag sancewnirtet, der das Direktorium einladet,
„ gegen alle Rebeücu uud Unruhstifter iu ganz Helae-
à, die schleunigsten, sir : asten uud zwekmaßigsien
Maaßregeln zu ergreiffen w.'a den Gesetzen durch alle
zwckmößigen Mittel Gehorsam und Achtung zu vcr-
schassen"; — uud unterm 5. Sept. einen 2ten, der
das Direftwriuni einladet, „gegen auftührisch« Schrift
ten die kräftigsten und zwekmaßigsien Maaßregeln zu
ergreiffen."

Durch diese zwei Beschlüsse ist es klar, daß das
Direktorium wirklich die offenste Vollmacht besizt, um
gegen das Hallerseye Zeimngsblatt jede ihm gefällige
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und zwekmâffig scheinende Maaßregel zu ergreiffen; eo

kann z. B. die Fortsetzung des Blattes überall oder
des Kapitals, mit Ausnahme dessen, so man selbst

aus gleiche Weise schuldig seyn möchte.
2. In jeder Gemeine wird ein geheimes Register

eröffnet, auf welches jeder Eigenthümer von eben an-
gegebenen Kapitalien sich fur die ganze der Tape^m-

sssssoorftne Summe (an l-Ioc) soll eintragen lagen,
nachdem er diejenige, so er selbst schuldig seyn mschw,

kgenmß des vorhergehenden Artikels abgezogen haben

einsweilen untersagen.
Durch ihre 2te Bemerkung will Eure Commission

Euch vorschlagen — Ihr möchtet in dem gegenwar-
tigcn Fake gerade so handeln, wie Ihr in den; ftü-
heren, das Lausàerblatt Le Régénérateur betreffe»-
den, gehandelt habt.

Eines der Stücke dièses Blattes ward Euch von «wird.
einem Mitglieds demmeirt; es enthielt Aeusierrnig-Nis 3. Diese En.mmrg .a.m s^iftuch v^n t.g

die auf Zerstörung alier geftzlichen Ordnung avzwek- Hand des Eigenthumers unterzeichnet gelcheyen.^

ten; Ihr"sandtet das Blatt ganz einfach ans Direkt»-j 4. Dieser Erklärung und folglich auch der Taxe

rimn "uns
'
dieses ergriff, sobald ihm das assrchischejstnd

^

unterworfen, alle in sboe.neldr.r ch»a>zis,katisn

Blatt bekannt geworden war, alle ihm zwckmayig
scheinenden Verfügungen dagegen.

Kurz nachher erhieltetIhr vorn Zr. Rath einen Te-
schluß, der das Direktorium einlud, gegen bet» Her-
ausgeber des Regenerates die schleunigsten und
schärfsten Maaßregeln zu nehmen. Ihr perwarfet den

Beschluß, weil die gesezgebeuden Rache in dieser Sa-
che weder Ankläger noch Richter seyn k »neu, und
weil die Absicht des Beschlusses auf eine ordmmgs-
mäßigere Weise, durch die bloße Mittheilung des
Blattes ans Direktorium erfüllt worden.

Die Commission schlagt Euch vor, B. R. eben

diesen Grundsätzen auch heute gewcu zu bleiben. Die
Ruhestkrcr und Aiffwiegi.r verdienen unsern gleichen
Abscheu und sollen gleichmäßig von uns behandelt wer-
den — mögen sie Ullrarevolu'tionärs oder Gegcurcvo-
lutisnàrs yeissc«.

Verwerfet, B. Senatoren, den Beschluß des gr.
Rathes und übersendet das Hallersche Blatt dem Dû
reitsrium; überlasset seinem Patriotism, der durch
Eure frühem Décrété jede Gewalt und Macht hat, —
übcr Halkcm und sein Blatt zu verfügen, was ihm
wohlgethan zu seyn scheint.

Nach vierstündigen Debatten ist hieraus der Be-
schluß vom Senat "mit 27 Stimmen gegen 24 ver-
worssen, und der Antrag der Commission iu allen
Theilen angenommen worden.

NuAtM'.system der helvetischen Republik,
wie es auf den Vorschlag des Vollzier
huuüsdirekMittMs für das bevorstehende
Jahr von Heiden Räthen angeuomm n
ward.

I. Taxen der Kapitalien.
Art. 1. Man bezahle von den zinstragenden Gült-

triefen, Obligationen oder Schuldverschreibungen, sie

seyen mil over ohne Unterpfand, zwei vom Tausend

begriffene Kapitalien, weiche von Gemeinen sderffr-
gcnd andern Gemeinheiten CorporaUvue») bezesse»

werden, mit Ausnahme der Stiftungen fur Schulen,
Kirchen und Arme.

5. In diese Erklärung gehören nicht:
1. Die Kapitalien, welche keinen Zins tragen.
2. Die Fonds, mit denen ein Eigenthümer

selbst irgend eine Art von Gewerbe treibt,
oder die er sonst, auf welche Weise es sey,

zu irgend einem Erwerb anlegt.
6. Die Zahlungen werden auf den fünfzehnten

künftigen December ihren Anfang nehmen.

7. Jedem Bürger stehet frei, alsobald und auf
einmal seine ganze Auflage zu entrichten. ^8. Er ist aber gehalten, die erste Halste bis aus
den 15. Januar, das ganze aber spätestens bis znn»

55. Merzmonats nachfiklmftig auszubezahlen.

li. Auflage auf liegende Güter oder Terri-
torialabgabe.

y. In jeder Gemeine wird ein öffentliches Regj-
stcr fur die liegenden Güter eröffnet.

10.-Jeder Partikular, die Gemeine selost, und
jede Corporation, die liegende Güter in dem Bezirk
der Genuine besizt, wird die Angabe ihres Gründet-
genchums ausstellen, mit Ausnahme der Kirchen- Schul-
und Armenstiftungm.

11. In den Kantonen, Distrikten und Gemeinen,
wo die Abtheilung nach Maaten oder Jucharten ge-
brauchlich ist, wird die Angabe nach dieser Grundlage
und mit Anzeige der Are des Eigenthums ausgestellt,
das heißt, jeder Partikular soll die Anzahl der Inchar-

ten oder Maaren, die er besizt, es sey i» Reden,
Aekern, Wiesen, Weiden, Waldungen und jede KlastS

besonders anzeigen. ^ -

12. Die Aip.'n ober Sennereien und grosse We^
den, deren Grundinhalt nicht bekannt ist, stnd nach

der Zahl der, Stncte Vieh, die gewöhnlich darauf
gesommert werden, anzuschlagen, und zollen )e nach

ihrem verschiedenen Werch in drei Klassen abgetheilt
werden.

13. Jeder Partikular wird zu gleicher Zeit die

imme, fur weiche die ihm zngeh wenden liegemen

t.
Summe, fur weiche
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